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1 Einleitung und Allgemeine Offenlegungsanforderungen 

Gemäß Teil 8 der zum 01.01.2014 in Kraft getretenen Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (im folgenden „CRR“) hatten 

Kreditinstitute mindestens einmal jährlich die in Titel II und III CRR genannten Informationen vorbehaltlich der 

Bestimmungen des Art. 432 CRR offenzulegen. 

Die Offenlegung für das Jahr 2024 erfolgt auf Basis der durch die VO (EU) 2019/876 (im folgenden „CRR II“) 

geänderten Fassung der CRR. Häufigkeit und Umfang der Offenlegung der, nach den Titeln II und III des 8 Teils 

der CRR offenzulegenden Informationen sind in den Art. 433 ff geregelt, und richten sich in erster Linie nach der 

Größe und Komplexität des Instituts. Die DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG (im folgenden: „DolomitenBank“) 

wurde von der FMA als „anderes Institut“ iSd Art. 433c eingestuft, sodass mangels Börsennotierung für die 

DolomitenBank Art. 433c Abs. 2 CRR zur Anwendung gelangt. Dies hat zur Folge, dass die DolomitenBank die 

dort genannten Angaben jährlich offenzulegen hat, wobei gem. Art. 433 CRR jährliche Offenlegungen am Tag der 

Veröffentlichung der Abschlüsse durch die Institute oder so bald wie möglich danach zu veröffentlichen sind.  

Zudem hat die Europäische Kommission auf Basis des Art. 434a CRR mit der Durchführungsverordnung (EU) 

2021/637 technische Druchführungsstandards zur Festlegung einheitlicher Offenlegungsformate und zugehörige 

Anweisungen erlassen, um eine umfassende und vergleichbare Informationserteilung sicherzustellen, die eine 

Beurteilung der Risikoprofile der Institute und deren Konformität mit der CRR ermöglichen.  

Der vorliegende Bericht dient zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Offenlegungsanforderungen für die 
DolomitenBank zum Berichtsstichtag 31.12.2024. Als Medium der Offenlegung dieses Berichtes wird die 
Internetseite der DolomitenBank: www.dolomitenbank.at/sicherheit-recht/agb genutzt. 

Gemäß Artikel 432 CRR und in Einklang mit den Leitlinien zur Wesentlichkeit, zu Geschäftsgeheimnissen und 
vertraulichen Informationen sowie zur Häufigkeit der Offenlegung gemäß den Artikeln 432 Abs. 1, 432 Abs. 2 und 
433 CRR der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (im folgenden „EBA/GL/2014/14“) unterliegen die dargestellten 
Berichtsinhalte mit Ausnahme der Angaben gemäß den Artikeln 435 (2) lit c (Offenlegung der Diversitätsstrategie 
für die Mitglieder des Leitungsorgans), 437 (Offenlegung von Eigenmitteln) und 450 (Offenlegung der 
Vergütungspolitik) jeweils CRR unter anderem dem Wesentlichkeitsgrundsatz. Artikel 432 (2) CRR sieht vor, dass 
Institute außerdem von der Offenlegung einer oder mehrerer Informationen absehen dürfen, wenn diese Angaben 
enthalten, die als Geschäftsgeheimnis oder als vertraulich eingestuft werden, es sei denn, es handelt sich um 
Offenlegungen nach den Artikeln 437 (Offenlegung von Eigenmitteln) und 450 (Offenlegung der Vergütungspolitik) 
CRR.  

In Entsprechung des Artikel 432 (3) CRR wird die DolomitenBank bei Nichtveröffentlichung von 
Informationsbestandteilen gemäß Artikel 432 (2) CRR hierauf hinweisen, dass bestimmte Informationsbestandteile 
nicht veröffentlicht werden, dies begründen und stattdessen allgemeinere Angaben zum Gegenstand der 
verlangten Offenlegung veröffentlichen, sofern diese selbst nicht als Geschäftsgeheimnis oder als vertraulich 
einzustufen sind. Die Prüfung auf Wesentlichkeit und Vertraulichkeit bzw. Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses 
– und sohin die Begründung für die Inanspruchnahme der Erleichterungsbestimmung – wird entsprechend Titel II
der EBA/GL/2014/14 dokumentiert und die bezughabenden internen Nachweise aufbewahrt, um eine
ordnungsgemäße Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Umsetzung dieser Anforderungen zu belegen.

Um eine adäquate Offenlegungspraxis zu gewährleisten sind im Rahmen einer Arbeitsrichtlinie die entsprechenden 
Verantwortlichkeiten und Rahmenbedingungen geregelt und finden regelmäßige Überprüfungen der 
bereichsspezifischen Berichtsinhalte durch die dafür verantwortlichen Stellen und eine anschließende 
Berichterstattung an den Vorstand statt.  

Die DolomitenBank geht davon aus, dass die nachfolgenden Berichtsinhalte eine umfassende Information über 
das Gesamtrisikoprofil bieten. 

Der Vorstand der DolomitenBank bescheinigt gem. Art. 431 (3) CRR hiermit durch seine Unterschrift, dass die 
Offenlegung im Einklang mit den diesbezüglich festgeschriebenen förmlichen Verfahren und internen Abläufen 
entsprechend vorgenommen wurde. 

Mag. Hansjörg Mattersberger 
Vorstandsvorsitzender 

Mag. Gudrun Prietl 
Stellvertreterin des Vorstandsvorsitzenden 
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Dieser Offenlegungsbericht muss in Zusammenhang und ergänzend mit dem Jahresabschluss und dem 

Lagebericht gelesen werden. Sofern in der jeweiligen Position nichts Abweichendes festgehalten, erfolgen alle 

Zahlenangaben in Tausend Euro (TEUR). Durch die Verwendung automatischer Rechenhilfen können bei der 

Summierung von gerundeten Beträgen oder Prozentangaben rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.  

Die Gliederung dieses Dokumentes orientiert sich an der Reihenfolge der Bestimmungen in Teil 8 Titel II und III 

CRR. 

Gemäß den Leitlinien über die Offenlegung von notleidenden und gestundeten Risikopositionen (EBA/GL/2018/10 

idF EBA/GL/2022/13) hat die DolomitenBank die Vorlagen 1, 3, 4 und 9 jährlich offenzulegen; dieser Verpflichtung 

wird ebenfalls im Rahmen dieses Offenlegungsberichtes nachgekommen.  

2 Risikomanagementziele und -politik (Art. 435 (1) lit. a, e und f CRR) 

2.1 Tabelle EU-OVA – Risikomanagementansatz des Instituts   

Frei formatierbare Textfelder für die Offenlegung qualitativer Informationen. 

Rechtsgrundlage Zeile Freitext 

Artikel 435 
Absatz 1 
Buchstabe f CRR 

a 

Offenlegung der vom Leitungsorgan genehmigten konzisen Risikoerklärung. 

Die DolomitenBank hat Verfahren für die Erfassung, Beurteilung, Steuerung, 

Überwachung und Begrenzung der bankgeschäftlichen und bankbetrieblichen 

Risiken eingerichtet und in Einsatz gebracht, um den aufsichtsrechtlichen 

Erfordernissen zu entsprechen. Dabei haben wir darauf Bedacht genommen, dass 

die Verfahren nach der Art, dem Umfang und der Komplexität der betriebenen 

Bankgeschäfte angemessen sind. 

Die Risikostrategien leiten sich von der langfristigen bzw. strategischen 

Geschäftsstrategie der DolomitenBank ab und definieren die elementaren 

risikopolitischen Grundsätze, deren Ziel die Schaffung eines konsistenten 

Risikoprofils und die Einhaltung einer adäquaten Kapitalausstattung sind. Die 

Risikostrategien umfassen die Ziele der Risikosteuerung für alle wesentlichen 

Geschäftsaktivitäten und umfasst allgemeine Aussagen über die Prozesse zur 

Identifizierung, Beurteilung, Limitierung, Steuerung, Überwachung und 

Kommunikation der wesentlichen Risiken.  

Im Rahmen des Risikomanagementprozesses werden die zu quantifizierenden 

wesentlichen Risiken im Zuge der Risikoidentifikation der Risikoinventur durch die 

verantwortliche Stabstelle des Risikomanagements festgestellt. Dieser Prozess 

der Risikoinventur wird anlassbezogen oder mindestens jährlich durchgeführt und 

dient als Gesamtüberblick des Risikoprofils der DolomitenBank. 

Die Steuerung der Risiken erfolgt anhand der monatlichen 

Risikotragfähigkeitsrechnung in den Sichtweisen der Liquidationsperspektive 

(Gone Concern | Konfidenz 99,9%) und der Fortführungsperspektive (Going 

Concern | Konfidenz 95%), welche durch Szenariorechnungen sowie Stresstests 

ergänzt werden.  

Die folgende Tabelle zeigt die Risikotragfähigkeitsrechnung zum 31.12.2024 im 

Hauptsteuerungskreis: 
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Das übergeordnete Ziel für die Risikogrundsätze bzw. Risikomess- und 

Überwachungsverfahren im Kontext des Liquiditätsrisikomanagements ist die 

Sicherstellung der Zahlungs- und Refinanzierungsfähigkeit der DolomitenBank zu 

jedem Zeitpunkt. Die Liquiditätssteuerung erfolgt unter Anwendung einer 

risikoadjustierten Liquiditätsablaufbilanz sowie Berücksichtigung von internen und 

aufsichtsrechtlichen kurz- bzw. langfristigen Liquiditätskennzahlen.  

Die Definition und Eckpunkte der Risikostrategien liegen in der Verantwortung des 

Gesamtvorstandes und werden dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gebracht. 

Ein regelmäßiges ausführliches Risikoberichtswesen an den Gesamtvorstand 

sowie Aufsichtsrat ist jederzeit gewährleistet. 

Artikel 435 Absatz 
1 Buchstabe b 
CRR 

b 
Keine Offenlegungspflicht gem. Art. 433c CRR für nicht börsennotierte andere 
Institute. 

Artikel 435 Absatz 
1 Buchstabe e 
CRR 

c 

Vom Leitungsorgan genehmigte Erklärung zur Angemessenheit der 
Risikomanagementverfahren. 

Die Risikomanagementverfahren der DolomitenBank entsprechen den 
anerkannten und gängigen Standards und orientieren sich im Rahmen des 
Proportionalitätsprinzips am Risikogehalt der Risikopositionen. Die Verfahren sind 
geeignet, die Risikotragfähigkeit im Hauptsteuerungskreis Gone Concern 
(Liquidationsperspektive) und in der harten Nebenbedingung des Going Concern 
(Fortführungsperspektive) nachhaltig sicherzustellen.  

 
Die angeführten Risikoziele werden durch die eingesetzten Modellierungs-, 
Berechnungs- und Berichtsverfahren messbar, transparent und kontrollierbar. Sie 
stehen im Einklang zu den festgeschriebenen Geschäfts- und Risikostrategien der 
DolomitenBank. Die eingesetzten Risikomanagementsysteme und -verfahren 
erachten wir nach Art und dem Umfang und der Komplexität der betriebenen 
Bankgeschäfte als angemessen.  
 

Die Strategien, Verfahren, Prozesse und Vorgehensweisen zum Management von 
Risiken sind schriftlich in entsprechenden Risikohandbüchern und 
Arbeitsrichtlinien dokumentiert und unterliegen einem regelmäßigen, mindestens 
jährlichen Aktualisierungsmechanismus. 
 

Artikel 435 Absatz 
1 Buchstabe c 
CRR 

d 
Keine Offenlegungspflicht gem. Art. 433c CRR für nicht börsennotierte andere 
Institute.   

Artikel 435 Absatz 
1 Buchstabe c 
CRR 

e 
Keine Offenlegungspflicht gem. Art. 433c CRR für nicht börsennotierte andere 
Institute.   
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Artikel 435 Absatz 
1 Buchstabe a 
CRR 

f 

Strategien und Verfahren für die Steuerung der Risiken für jede einzelne 
Risikokategorie. 

Die Risikostrategien der DolomitenBank, welche sich aus der Geschäftsstrategie 
(Leitlinie der Bank bzw. langfristige und strategische Vision) ableiten, definieren 
die elementaren risikopolitischen Grundsätze. Sie umfassen die Ziele der 
Risikosteuerung für alle wesentlichen Geschäftsaktivitäten und treffen Aussagen 
über die Prozesse bzw. dem System von Risikogrundsätzen, 
Risikomessverfahren, Limitstrukturen sowie dem Überwachungsverfahren für die 
einzelnen Risikoarten. 

Kreditrisiko: 

Unter Kreditrisiko wird die Gefahr, dass ein Geschäftspartner nicht bzw. nur 
eingeschränkt in der Lage ist, seinen vertraglichen Verpflichtungen 
nachzukommen, verstanden. Die Betrachtung der Kreditrisiken im Rahmen der 
Kreditrisikostrategie ist im Sinne der Proportionalität von deren Komplexität und 
vom Risikogehalt der getätigten Geschäfte abhängig. Die Grundlage jeder 
Kreditentscheidung bildet eine fundierte Analyse des Kreditengagements inklusive 
einer Bewertung aller relevanten Einflussfaktoren.  

Das Kreditrisiko wird im Rahmen der Darstellung und Quantifizierung der 
Risikotragfähigkeitsrechnung nach verschiedenen Unterrisikoarten differenziert. 
Der Großteil des Kreditrisikos entfällt auf das Adressenausfall- bzw. 
Bonitätsänderungsrisiko. Zusätzlich werden im Kontext das Länderrisiko, das FX-
induzierte Kreditrisiko, das Größenkonzentrationsrisiko, das CVA-Risiko und die 
Positionen der Sonstigen Aktiva quantifiziert, überwacht und berichtet. Die 
ökonomische Risikomessung für Adressenausfallrisiken erfolgt angelehnt an den 

IRB-Basisansatz. 

Um die bonitätsrelevanten Merkmale der verschiedenen Kundensegmente bzw. 
Finanzierungsarten berücksichtigen zu können, werden systemgestützte 
Ratingsysteme (ua für Unternehmen, Privatkunden oder Sonderfinanzierungen) 
eingesetzt. Diese Risikoklassifizierungsverfahren erfüllen die Anforderungen der 
aufsichtsrechtlichen Mindeststandards für das Kreditgeschäft. Diese 
Risikoklassifizierungsverfahren weisen 20 Ratingstufen für nicht ausgefallene 
Kreditnehmer und fünf Ratingstufen für Defaultkunden auf. Mit den einzelnen 
Ratingstufen sind geschätzte Ein-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD’s) 
verknüpft, welche die Grundvoraussetzung zur Anwendung der 
Quantifizierungslogik darstellen. 

Die Berechnung der Kreditrisiken erfolgt in der DolomitenBank sowohl im 
Hauptsteuerungskreis der Gone Concern Perspektive sowie in der Going Concern 
Sicht nach identer Methode. 

Eine regelmäßige Bonitätsbeurteilung ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Kreditrisikosteuerung. Ebenso trägt die Früherkennung und systematische 
Bearbeitung von Risikofällen einen wichtigen Teil zur Risikosteuerung bei. Zur 
eindeutigen Identifizierung und Erfassung von Ausfallereignissen verwendet die 
DolomitenBank ein Frühwarn-Event-System. 

Der Anteil des Kundenforderungsvolumens in den besten Bonitätskategorien (1A 
bis 3E) konnte auf hohem Niveau konstant gehalten werden und liegt bei circa 
80%. Ebenso blieb der Anteil der notleidenden Kreditengagements auf niedrigem 
Niveau. Die NPL-Quote liegt gegenwärtig bei 3,6%. 

In der DolomitenBank werden keine neuen Fremdwährungskredite und 
Tilgungsträgerkredite an Verbraucher vergeben. Der Anteil der 
Fremdwährungskredite liegt mittlerweile bei unter 2%. 

Zur Risikominderung des Forderungsvolumens wird bei Vergabe von 
Finanzierungen auf entsprechende Besicherung geachtet. Der Hauptanteil bilden 
private bzw. gewerbliche Immobiliensicherheiten. Diese werden nach 
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bankinternen Bewertungsregeln gemessen und gemäß Sicherheitenkatalog 
angesetzt. 

Die Darstellung des Kundenportfolios erfolgt auf verschiedenster 
Teilportfolioebene (zB Segmente, Länder, Branchen, Währungen oder Bonitäten). 
Ein entsprechendes Berichtswesen ist eingerichtet.  

Liquiditätsrisiko 

Das Liquiditätsrisiko stellt einen unvermeidbaren Risikobestandteil des 
Geschäftsmodells der DolomitenBank dar. Daher besteht das übergeordnete Ziel 
der Liquiditätsrisikostrategie darin, die Sicherstellung der Zahlungs- und 
Refinanzierungsfähigkeit zu jedem Zeitpunkt zu gewährleisten. Das 
Liquiditätsrisikomanagement verfolgt zusätzlich das Ziel einer breiten 
Diversifikation der Refinanzierungsquellen für den laufenden Erhalt der 
Refinanzierungsfähigkeit bzw. einer möglichst ökonomischen Steuerung der 
Liquidität. 

Die aktuelle Refinanzierung besteht aus einem soliden und stabilen Kernbestand 
von Kundeneinlagen. Für den Ausgleich von kurzfristigen Liquiditätsspitzen 
können Interbankenlinien in Anspruch genommen werden. 

Die Basis für die Identifikation bzw. Messung des Liquiditätsrisikos ist die 
Liquiditätsablaufbilanz (LAB), welche eine Gegenüberstellung sämtlicher 
liquiditätsrelevanter (bilanzieller und außerbilanzieller) kumulierter Netto-
Zahlungsströme (deterministisch | stochastisch) in verschiedenen Szenarien 
darstellt. Für die Abbildung von stochastischen Zahlungsströmen in der LAB 
werden Ablauffiktionen modelliert. Die Liquiditätsablaufbilanz wird in vordefinierte 
Laufzeitbänder bzw. in wesentlich identifizierte Währungen (derzeit nur EUR) 
eingeteilt und gilt als das zentrale Instrument für die Messung des 

Liquiditätsrisikos.  

Durch die Risikoanalyse der Liquiditätsablaufbilanz werden die spezifischen, 
eingesetzten Liquiditätsrisikolimite Survival period, LCR und NSFR 
herangezogen, überwacht und an den Gesamtvorstand mittels monatlichem 
Berichtswesen berichtet. 

Für die monatliche Quantifizierung des strukturellen Liquiditätsrisikos werden die 
kumulierten negativen Liquiditätsgaps retrograd über fiktive gedeckte 
Refinanzierungsgeschäfte im mehrjährigen Zeitablauf modelliert und als 
Risikowert in der Risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigt. 

Marktrisiko 

Verweis zu den Erläuterungen zum Marktrisiko unter Punkt 2.4 Tabelle EU-MRA 

Operationelle Risiken 

Verweis zu den Erläuterungen zu den operationellen Risiken unter Punkt 2.5 

Tabelle EU-ORA 

Sonstige Risiken 

Für die Abbildung von sonstigen Risiken findet eine gesonderte Quantifizierung 
Anwendung. Die Basis stellen die Ergebnisse der Wesentlichkeit von Risiken aus 
der jährlich oder anlassbezogen durchzuführenden Risikoinventur dar. Als 
wesentliche Risiken wurden identifiziert: das makroökonomische Risiko, welches 
über das Ergebnis des makroökonomischen Stressszenarios modelliert und 
gemessen wird, das regulatorische Risiko, quantifiziert über die expertenbasierte 
Schätzung von zusätzlichen Projektkosten mit regulatorischem Hintergrund, das 
Geschäfts- und Ertragsrisiko, welches über eine Abweichungsmodellierung 
berechnet wird und das Immobilienrisiko, welches über Belehnwertabschläge der 
Marktwerte und einen expertenbasierten Kapitalfaktor quantifiziert wird. 
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Für die als nicht wesentlich identifizierten und nicht zu quantifizierenden sonstigen 
Risiken (wie z.B. Reputationsrisiken oder Modellrisiken) wird in der Darstellung 
der Risikotragfähigkeitsrechnung zusätzlich ein Reservepuffer in bestimmter Höhe 

vorgehalten. 

Artikel 435 Absatz 
1 Buchstaben a 
und d CRR 

g 

Informationen über Strategien und Verfahren für die Steuerung, Absicherung und 
Minderung der Risiken sowie über die Überwachung der Wirksamkeit der zur 
Risikoabsicherung und -minderung getroffenen Maßnahmen. 

Die Strategien, Verfahren und Vorgehensweisen zum Management von 
Risikoarten sind schriftlich in entsprechenden Strategiedokumenten und 
Arbeitsrichtlinien festgeschrieben, welche in anlassbezogenen bzw. jährlichen 
Abständen aktualisiert bzw. überarbeitet werden. 

Im Rahmen der ökonomischen Risikokapitalsteuerung überwacht die 
DolomitenBank das Risikoprofil und stellt durch Gegenüberstellung von 
Risikodeckungspotenzial zu Risikokapitalbedarf die Risikotragfähigkeit sicher.  

Zur Risikoabsicherung und Risikosteuerung wird das zur Verfügung stehende 
Risikodeckungspotenzial abzüglich einer Pufferlogik als das 
gesamtbankbezogene Risikolimit angesehen und in Form von Risikolimiten auf 
die verschiedenen Hauptrisikoarten (Kapitalallokation) verteilt. Anhand der 
monatlichen Berechnung und Überwachung wird die Einhaltung der Limite 
(Ampellogik) und der Kapitalverteilung entsprechend überwacht, gesteuert und 
berichtet.  

Durch die laufende Risikoüberwachung wird überprüft, ob die Risikosituation 
jederzeit mit den abgeleiteten Grundsätzen der Risikotragfähigkeit bzw. 
Risikostrategie vereinbar ist. Die Beschlussfassung der jeweils gültigen 
Risikostrategie erfolgt durch den Gesamtvorstand und wird vom Aufsichtsrat zur 
Kenntnis genommen. Die Risikokommunikation erfolgt monatlich seitens der 
Stabstelle Risikomanagement. Im Rahmen von Risikokomitees werden die 
aktuellen Daten und Informationen diskutiert und bei Bedarf Maßnahmen 
abgeleitet. Dem Aufsichtsrat werden regelmäßig die risikorelevanten aktuellen 

Daten zur Kenntnis gebracht. 
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2.2 Tabelle EU-OVB – Offenlegung der Unternehmensführungsregelungen 

Frei formatierbare Textfelder für die Offenlegung qualitativer Informationen. 

Rechtsgrundlage Zeile Freitext 

Artikel 435 
Absatz 2 
Buchstabe a CRR 

a 

Anzahl der von Mitgliedern des Leitungsorgans bekleideten Leitungs- oder 
Aufsichtsfunktionen:  

GESCHÄFTSLEITUNG 
Funktionen gesamt 

LF1 AF2 

Dir. Mag. Hansjörg Mattersberger 

(Vorstandsvorsitzender) 

2 2 

Dir. Mag. Gudrun Prietl   

(Stellvertreterin des Vorstandsvorsitzenden)  

1 0 

   

AUFSICHTSRAT 
Funktionen gesamt 

LF AF 

Mag. Karl Poppeller  

(Aufsichtsratsvorsitzender) 

3 4 

Mag Bernhard Dobernik  

(1. Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden) 

2 2 

Jakob Lederer  

(2. Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden) 

3 2 

DI (FH) Klaus Neuschitzer  

(3. Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden) 

4 1 

Mag. Heinrich Karré 1 1 

DI (FH) Michael Köll 2 1 

Dipl.-Kfm. Dr. Herbert Kristler 1 1 

DI Dr. Johannes Nemmert 1 1 

Mag. Heimo Waldner jun.  1 1 

Franz Webhofer 1 1 
 

Artikel 435 
Absatz 2 
Buchstabe b CRR 

b 

Informationen über die Strategie für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans und 
über deren tatsächliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung.  

 

1 Leitungsfunktion. 
2 Aufsichtsfunktion. 
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In Umsetzung nationaler und internationaler aufsichtsrechtlicher Regelungen wurde in 
der DolomitenBank ein Rahmenwerk zur Beurteilung der individuellen und kollektiven 
Eignung der Geschäftsleiter und Aufsichtsratsmitglieder, sowie der individuellen Eignung 
aller Inhabern von Schlüsselfunktionen, insbesondere Leitern von internen 
Kontrollfunktionen („Fit & Proper-Policy“, nachfolgend auch „Policy“) beschlossen. Diese 
Policy schafft weiters den Rahmen für die Berücksichtigung der Diversitätskriterien bei 
der Zusammenstellung des jeweiligen Organs.  
 
Die Bestellung eines Normierungsausschusses gem. § 29 BWG ist mangels Erfüllung 
der Voraussetzungen des § 5 Abs. 4 BWG nicht erforderlich; die in § 29 BWG 
beschriebenen Aufgaben werden vom Gesamtaufsichtsrat wahrgenommen. 
 
Die Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans erfolgt anhand dieser Fit & Proper-Policy, 
wobei auf die Ausgewogenheit von Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen, sowie 
auf persönliche und fachliche Voraussetzungen und entsprechende Diversität geachtet 
wird.  
 
Die erforderliche Eignung und Erfahrung („Fitness“) wird dabei insb. anhand 
(demonstrativ) festgelegter Kriterien beurteilt und werden für die persönliche 
Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit und Unvoreingenommenheit („Propriety“) Maßstäbe 
festgelegt, anhand derer die Beurteilung erfolgt.  
 
Bei der Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit wird dabei jede relevante 
zugängliche Information miteinbezogen und besteht eine diesbezügliche 
Kooperationspflicht der zu bestellenden Personen. Die Beurteilung, ob ausreichende 
zeitliche Verfügbarkeit der (potentiellen) Mitglieder des Leitungsorgans vorliegt, erfolgt 
primär anhand einer qualifizierten Selbsteinschätzung einschließlich einer 
eidesstattlichen Erklärung der betreffenden Person, dass ausreichend zeitliche 
Ressourcen vorliegen und ausreichend Zeit aufgewendet werden kann, um die jeweilige 
Funktion ordnungsgemäß und mit der erforderlichen Sorgfalt wahrzunehmen, wobei im 
Zuge dieser Beurteilung demonstrativ dargestellte Kriterien berücksichtigt werden.  
 
Die Leitungsorgane haben auch im Kollektiv über die notwendigen Kenntnisse und 
Erfahrungen, die der Art, dem Umfang und der Komplexität der Geschäfts- sowie der 
Risikostruktur der DolomitenBank angemessen sind, zu verfügen um geeignete 
Entscheidungen insb. unter Berücksichtigung des Geschäftsmodells und  des 
Risikoappetits zu treffen. Im Rahmen der kollektiven Eignung wird dabei zum einen 
überprüft, wie sich das Individuum auf die kollektive Eignung auswirkt und zum anderen, 
ob das jeweilige Leitungsorgan im Kollektiv zur Wahrnehmung der Aufgaben geeignet 
ist, wobei ausgewählte Bereiche von einer ausreichenden Anzahl von Mitgliedern 
abgedeckt sein sollen, um eine entsprechende Diskussion der anstehenden 
Entscheidungen zu ermöglichen. Im Rahmen der Überprüfung dieser kollektiven Eignung 
sind insb. auch die Vorgaben der institutsinternen Diversitätsstrategie zu 
berücksichtigen. In diesem Zusammenhang trägt die DolomitenBank im Sinne einer 
nachhaltigen Nachfolgeplanung dafür Sorge, dass die Grundsätze der Diversität auch für 
ihre Mitarbeiter umgesetzt werden, um so einen ausreichenden Pool an Kandidaten für 
Positionen in Leitungsfunktionen zu ermöglichen. Die Überprüfung und Reevaluierung 
der kollektiven wie auch der individuellen Eignung erfolgt durch den Aufsichtsrat.  
 
Die Mitglieder des Leitungsorgans in seiner Leitungsfunktion verfügen insb. über 
langjährige einschlägige Berufserfahrung und akademische Ausbildung bzw. 
facheinschlägige Weiterbildungen. Die Mitglieder des Leitungsorgans in seiner 
Aufsichtsfunktion verfügen zum Teil ebenfalls über akademische Ausbildungen und sind 
größtenteils in leitenden Funktionen in verschieden Wirtschaftsunternehmen tätig. 
Außerdem absolvieren auch die Mitglieder des Leitungsorgans in seiner 
Aufsichtsfunktion regelmäßig facheinschlägige Schulungen.   

Artikel 435 
Absatz 2 
Buchstabe c CRR 

c 

Diversitätsstrategie für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans. 

Die DolomitenBank achtet bei der Auswahl von Mitgliedern des Leitungsorgans in seinen 
jeweiligen Funktionen darauf, einen breit gefächerten Bestand an Qualitäten und 
Kompetenzen einzubinden, um eine Vielzahl an Ansichten und Erfahrung zu erreichen 
und unabhängige Meinungen und eine vernünftige Entscheidungsfindung zu erleichtern. 
Bei der Wahl der einzelnen Mitglieder des Leitungsorgans in seiner jeweiligen Funktion  
wird Bedacht auf den Bildungshintergrund und beruflichen Hintergrund, Branchenwissen, 



 

 

   

Offenlegung gemäß 431-455 CRR und EBA/GL/2018/10 idF EBA/GL/2022/13 
DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG   Seite 11 von 35 

Geschlecht und Alter genommen, um ein angemessenes Maß an Diversität zu 
ermöglichen. Im Rahmen der jährlichen Reevaluierung durch den Aufsichtsrat wird die 
Förderung der Diversität besprochen und die Diversitätsstrategie zur Kenntnis 
genommen. 
 
Insb. im Hinblick auf das Ziel der angemessenen Vertretung aller Geschlechter, wird bei 
der Auswahl der Mitglieder der Leitungsorgane in ihrer jeweiligen Funktion auf den 
Grundsatz der Chancengleichheit geachtet und wird im Sinne einer nachhaltigen 
Nachfolgeplanung dafür Sorge getragen, dass die Diversitätsgrundsätze auch auf die 
Mitarbeiter der DolomitenBank angewandt werden, um so einen ausreichenden Pool an 
Kandidaten für Positionen im Leitungsorgan zu schaffen. Dazu wird etwa bei der Auswahl 
von Führungskräften oder bei der Durchführung von Schulungen für Führungskräfte der 
Aspekt einer angemessenen Repräsentanz der Geschlechter berücksichtigt. Mangels 
konkreter quantitative Zielvorgaben im Hinblick auf die Geschlechterdiversität, das Alter, 
den Bildungshintergrund und den beruflichen Hintergrund unterbleiben Ausführungen 
zum Zielerreichungsgrad bzw. zu den Gründen des Nichterreichens und zu den 
ergriffenen Gegenmaßnahmen.   

Artikel 435 
Absatz 2 
Buchstabe d CRR 

d 
Keine Offenlegungspflicht gem. Art. 433c CRR für nicht börsennotierte andere Institute.   

Artikel 435 
Absatz 2 
Buchstabe e CRR 

e 
Keine Offenlegungspflicht gem. Art. 433c CRR für nicht börsennotierte andere Institute.   

 

2.3 Tabelle EU CRA: Allgemeine qualitative Angaben zu Kreditrisiken  

Die Institute beschreiben ihre Risikomanagementziele und -politik für Kreditrisiken anhand folgender Angaben: 

Qualitative Offenlegungen 

a) 

In der konzisen Risikoerklärung im Einklang mit Artikel 435 Absatz 1 Buchstabe f CRR wird erläutert, 
welcher Zusammenhang zwischen dem Geschäftsmodell und den Bestandteilen des Kreditrisikoprofils des 
Instituts besteht. 

Diesbezüglich wird auf die Ausführungen zur „Tabelle EU-OVA – Risikomanagementansatz des Instituts“ 
verwiesen. 

b) 

Im Rahmen der Erörterung ihrer Strategien und Verfahren zur Steuerung des Kreditrisikos und der 
Strategien zur Risikoabsicherung und -minderung gemäß Artikel 435 Absatz 1 Buchstaben a und d CRR 
werden die Kriterien und der Ansatz für die Festlegung der Grundsätze für das Kreditrisikomanagement 
und für die Festlegung von Kreditrisikoobergrenzen erläutert. 

Betreffend lit d) keine Offenlegungspflicht gem. Art. 433c CRR für nicht börsennotierte andere Institute.   

Im übrigen wird auf die Ausführungen zur „Tabelle EU-OVA – Risikomanagementansatz des Instituts“ 
verwiesen. 

c) keine Offenlegungspflicht gem. Art. 433c CRR für nicht börsennotierte andere Institute.   

d) keine Offenlegungspflicht gem. Art. 433c CRR für nicht börsennotierte andere Institute.   

 

 

2.4 Tabelle EU MRA: Qualitative Offenlegungspflichten im Zusammenhang mit dem Marktrisiko 

  Freitext 
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a 

Artikel 435 Absatz 1 Buchstaben a 
und d CRR 
 
Beschreibung der Marktrisikomanage-
ment-Strategien und -Prozesse des 
Instituts. Hierzu zählen:  
 
- Eine Erläuterung der strategischen 
Ziele, die das Management mit seinen 
Handelsgeschäften verfolgt, sowie 
eine Beschreibung der zur Ermittlung, 
Messung, Überwachung und Kontrolle 
der Marktrisiken des Instituts 
eingeführten Prozesse.  
 
- eine Beschreibung der Leitlinien des 
Instituts für die Risikoabsicherung und 
-minderung und der Strategien und 
Verfahren zur Überwachung der 
laufenden Wirksamkeit der zur 
Risikoabsicherung getroffenen 
Maßnahmen. 

Das Marktrisiko beschreibt die Gefahr, dass bestehende 

Vermögenspositionen aufgrund negativer Marktenwicklung (Zinssätze, 

Wechselkurse, Gold- und Rohstoffpreise) an Wert verlieren und für den 

Risikoträger ein Verlust (im Vergleich zum investierten Kaufpreis) 

entsteht. 

Als wesentlichste Risikofaktoren im Bereich des Marktrisikos sind für die 

DolomitenBank das Zinsänderungsrisiko und durch Credit Spreads 

bedingte Kursrisiken bei verzinslichen Wertpapieren im Depot A zu 

nennen. 

Anmerkung: Die DolomitenBank führt kein Handelsbuch. 

Das operative Management der Marktrisiken erfolgt in der Abteilung 

Treasury bzw. in den Treasury-Meetings der DolomitenBank.  

Die monatliche Risikomessung des Marktrisikos erfolgt durch die 

Abteilung Risikomanagement, getrennt für die wesentlich identifizierten 

Unterrisikoarten Zinsänderungsrisiko und Credit Spread Risiko nach dem 

Standardrisikomaß des Value at Risk (VaR) unter Berücksichtigung 

eingesetzter Konfidenzniveaus. 

Im Zuge des monatlich bereitgestellten Berichtswesens durch die 

überwachende Einheit der Stabstelle Risikomanagement, werden alle 

festgesetzten Risikolimitierungen des Marktrisikos überwacht bzw. 

ausgewiesen und an den Gesamtvorstand berichtet. 

Die implementierten Rahmenwerke betreffend Marktrisiko werden 

mindestens jährlich überprüft bzw. aktualisiert und vom Gesamtvorstand 

genehmigt. Dem Aufsichtsrat werden regelmäßig die risiko- und 

strategierelevante Daten und Dokumente zur Kenntnis gebracht. 

Betreffend lit. d) keine Offenlegungspflicht gem. Art. 433c CRR für nicht 
börsennotierte andere Institute.   

b 

Artikel 435 Absatz 1 Buchstabe b 
CRR 
 
Eine Beschreibung von Struktur und 
Organisation der Marktrisikomanage-
mentfunktion, einschließlich einer 
Beschreibung der zur Umsetzung der 
unter a erläuterten Strategien und 
Prozesse des Instituts geschaffenen 
Struktur für die Marktrisikosteuerung, 
die über die Beziehungen und die 
Kommunikationsmechanismen 
zwischen den verschiedenen, mit dem 
Marktrisikomanagement befassten 
Bereichen Aufschluss gibt.  

 
 
 
 
 
 
 
Keine Offenlegungspflicht gem. Art. 433c CRR für nicht börsennotierte 
andere Institute.   

c 

Artikel 435 Absatz 1 Buchstabe c 
CRR 
 
Umfang und Art der Risikoberichts- 
und -messsysteme. 

 
 
Keine Offenlegungspflicht gem. Art. 433c CRR für nicht börsennotierte 
andere Institute.   

2.5 Tabelle EU ORA - Qualitative Angaben zum operationellen Risiko 

Freitextfelder für qualitative Angaben 

Rechtsgrundlage 
Nr. der 
Zeile 

Qualitative Angaben - Freitext 
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Artikel 435 
Absatz 1 
Buchstaben a, b, 
c und d CRR 

a) 

Offenlegung von Risikomanagementzielen und -politik 

Das operationelle Risiko wird in der DolomitenBank analog den gesetzlichen Vorgaben 
als das Risiko von unerwarteten Verlusten, die infolge der Unangemessenheit oder 
des Versagens von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder infolge externer 
Ereignisse eintreten, einschließlich des Rechtsrisikos und der IKT-Risiken definiert.  

Unter dem IKT-Risiko versteht die DolomitenBank das Risiko, welches aufgrund der 
Unangemessenheit oder des Versagens von internen Prozessen oder aufgrund von 
externen Ereignissen entsteht, die negative Auswirkungen auf die Verfügbarkeit, 
Integrität und Vertraulichkeit der Informations- und Kommunikationstechnologie 
und/oder der für die Erbringung von Zahlungsdiensten verwendeten Informationen 
haben oder haben können. Dazu gehören auch Risiken aufgrund von Cyberattacken 
oder unzureichender physischer Sicherheit.  

Zur Erhebung von Schadensfällen dient eine bankeigene Ereignisdatenbank, welche 
die Risikoursache identifiziert bzw. eine Ereigniskategorisierung vornimmt, um 
notwendige Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Ereignisse ableiten zu können. 

Die Verantwortung für die Ausgestaltung des Rahmenwerks, die Ausarbeitung, 
Implementierung und Weiterentwicklung der Methodik (Ereignisdatenbank) sowie das 
unabhängige Berichtswesen liegt in der Verantwortung der Stabstelle 
Risikomanagement. 

Für die Quantifizierung des operationellen Risikos wird in der DolomitenBank der 
aufsichtsrechltich definierte Basisindikatoransatz angewendet. 
 
Betreffend lit. b, c und d keine Offenlegungspflicht gem. Art. 433c CRR für nicht 
börsennotierte andere Institute.   

Artikel 446 CRR b) 
Keine Offenlegungspflicht gem. Art. 433c CRR für nicht börsennotierte andere 
Institute.   

Artikel 446 CRR c)  
Keine Offenlegungspflicht gem. Art. 433c CRR für nicht börsennotierte andere 
Institute.   

Artikel 454 CRR d) 
Keine Offenlegungspflicht gem. Art. 433c CRR für nicht börsennotierte andere 
Institute.   
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3 Eigenmittel (Art. 437 lit. a CRR) 

3.1 Meldebogen EU CC1 – Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel 

  a) b)  

  

Beträge 

Quelle nach Referenznummern/-
buchstaben der Bilanz im 

aufsichtsrechtlichen 
Konsolidierungskreis  

Hartes Kernkapital (CET1): Instrumente und Rücklagen 

1 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio   7.875,06 h) 

       davon: Genossenschaftskapital 1.205,61   

       davon: Partizipationskapital 190,84   

       davon: Art des Instruments 3  0,00   

2 Einbehaltene Gewinne  22.757,42   

3 Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige Rücklagen) 5.617,13   

EU-3a Fonds für allgemeine Bankrisiken 4.650,00   

4 
Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 3 CRR zuzüglich des damit verbundenen Agios, dessen 
Anrechnung auf das CET1 ausläuft  

0,00   

5 Minderheitsbeteiligungen (zulässiger Betrag in konsolidiertem CET1) 0,00   

EU-5a Von unabhängiger Seite geprüfte Zwischengewinne, abzüglich aller vorhersehbaren Abgaben oder Dividenden  0,00   

6 Hartes Kernkapital (CET1) vor regulatorischen Anpassungen 40.899,61   

Hartes Kernkapital (CET1): regulatorische Anpassungen  

7 Zusätzliche Bewertungsanpassungen (negativer Betrag) 0,00    

8 Immaterielle Vermögenswerte (verringert um entsprechende Steuerschulden) (negativer Betrag) - 18,69 a) minus d) 

9 Entfällt.    

10 
Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche mit Ausnahme jener, die aus temporären 
Differenzen resultieren (verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn die Bedingungen nach Artikel 38 
Absatz 3 CRR erfüllt sind) (negativer Betrag) 

0,00   
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11 
Rücklagen aus Gewinnen oder Verlusten aus zeitwertbilanzierten Geschäften zur Absicherung von 
Zahlungsströmen für nicht zeitwertbilanzierte Finanzinstrumente 

0,00   

12 Negative Beträge aus der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge  0,00   

13 Anstieg des Eigenkapitals, der sich aus verbrieften Aktiva ergibt (negativer Betrag) 0,00   

14 
Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert 
bewerteten eigenen Verbindlichkeiten 

0,00   

15 Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage (negativer Betrag) 0,00   

16 
Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eigenen Instrumenten des harten Kernkapitals 
(negativer Betrag) 

0,00   

17 
Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von 
Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel 
dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag) 

0,00   

18 
Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von 
Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und 
abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) 

0,00   

19 
Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von 
Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und 
abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) 

0,00   

20 Entfällt.    

EU-20a 
Risikopositionsbetrag aus folgenden Posten, denen ein Risikogewicht von 1 250 % zuzuordnen ist, wenn das 
Institut als Alternative jenen Risikopositionsbetrag vom Betrag der Posten des harten Kernkapitals abzieht 

0,00   

EU-20b      davon: aus qualifizierten Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors (negativer Betrag) 0,00   

EU-20c      davon: aus Verbriefungspositionen (negativer Betrag) 0,00   

EU-20d      davon: aus Vorleistungen (negativer Betrag) 0,00   

21 
Latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren (über dem Schwellenwert von 10 %, 
verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn die Bedingungen von Artikel 38 Absatz 3 CRR erfüllt sind) 
(negativer Betrag) 

0,00   

22 Betrag, der über dem Schwellenwert von 17,65 % liegt (negativer Betrag) 0,00   

23 
     davon: direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von 
Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält 

0,00   
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24 Entfällt.    

25      davon: latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren 0,00   

EU-25a Verluste des laufenden Geschäftsjahres (negativer Betrag) 0,00   

EU-25b 
Vorhersehbare steuerliche Belastung auf Posten des harten Kernkapitals, es sei denn, das Institut passt den Betrag 
der Posten des harten Kernkapitals in angemessener Form an, wenn eine solche steuerliche Belastung die Summe, 
bis zu der diese Posten zur Deckung von Risiken oder Verlusten dienen können, verringert (negativer Betrag) 

0,00   

26 Entfällt.    

27 
Betrag der von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringenden Posten, der die Posten des 
zusätzlichen Kernkapitals des Instituts überschreitet (negativer Betrag) 

0,00   

27a Sonstige regulatorische Anpassungen - 3,17   

28 Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals (CET1) insgesamt - 21,85   

29 Hartes Kernkapital (CET1)  40.877,76   

Zusätzliches Kernkapital (AT1): Instrumente 

30 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio 0,00 i) 

31      davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Eigenkapital eingestuft 0,00   

32      davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Passiva eingestuft 0,00   

33 
Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 4 CRR zuzüglich des damit verbundenen Agios, dessen 
Anrechnung auf das zusätzliche Kernkapital ausläuft 

0,00   

EU-33a 
Betrag der Posten im Sinne von Artikel 494a Absatz 1 CRR, dessen Anrechnung auf das zusätzliche Kernkapital 
ausläuft 

0,00   

EU-33b 
Betrag der Posten im Sinne von Artikel 494b Absatz 1 CRR, dessen Anrechnung auf das zusätzliche Kernkapital 
ausläuft 

0,00   

34 
Zum konsolidierten zusätzlichen Kernkapital zählende Instrumente des qualifizierten Kernkapitals (einschließlich 
nicht in Zeile 5 enthaltener Minderheitsbeteiligungen), die von Tochterunternehmen begeben worden sind und von 
Drittparteien gehalten werden  

0,00   

35     davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren Anrechnung ausläuft  0,00   

36    Zusätzliches Kernkapital (AT1) vor regulatorischen Anpassungen 0,00   

Zusätzliches Kernkapital (AT1): regulatorische Anpassungen 

37 
Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eigenen Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals 
(negativer Betrag) 

0,00   
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38 
Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von 
Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel 
dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag) 

0,00   

39 
Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von 
Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und 
abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) 

0,00   

40 
Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von 
Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (abzüglich anrechenbarer 
Verkaufspositionen) (negativer Betrag) 

0,00   

41 Entfällt.    

42 
Betrag der von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringenden Posten, der die Posten des 
Ergänzungskapitals des Instituts überschreitet (negativer Betrag) 

0,00   

42a  Sonstige regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals 0,00   

43 Regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals (AT1) insgesamt 0,00   

44 Zusätzliches Kernkapital (AT1)  0,00   

45 Kernkapital (T1 = CET1 + AT1) 40.877,76   

Ergänzungskapital (T2): Instrumente 

46 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio 1.144,74   

47 
Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 5 CRR zuzüglich des damit verbundenen Agios, dessen 
Anrechnung auf das Ergänzungskapital nach Maßgabe von Artikel 486 Absatz 4 CRR ausläuft 

0,00   

EU-47a 
Betrag der Posten im Sinne von Artikel 494a Absatz 2 CRR, dessen Anrechnung auf das Ergänzungskapital 
ausläuft 

0,00   

EU-47b 
Betrag der Posten im Sinne von Artikel 494b Absatz 2 CRR, dessen Anrechnung auf das Ergänzungskapital 
ausläuft 

0,00   

48 
Zum konsolidierten Ergänzungskapital zählende qualifizierte Eigenmittelinstrumente (einschließlich nicht in Zeile 5 
oder Zeile 34 dieses Meldebogens enthaltener Minderheitsbeteiligungen bzw. Instrumente des zusätzlichen 
Kernkapitals), die von Tochterunternehmen begeben worden sind und von Drittparteien gehalten werden  

0,00   

49    davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren Anrechnung ausläuft 0,00   

50 Kreditrisikoanpassungen 450,00   

51 Ergänzungskapital (T2) vor regulatorischen Anpassungen 1.594,74   

Ergänzungskapital (T2): regulatorische Anpassungen  

52 
Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eigenen Instrumenten des Ergänzungskapitals und 
nachrangigen Darlehen (negativer Betrag) 

0,00   
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53 
Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des Ergänzungskapitals und 
nachrangigen Darlehen von Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut 
eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag) 

0,00   

54 
Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des Ergänzungskapitals und 
nachrangigen Darlehen von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung 
hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)   

0,00   

54a Entfällt.    

55 
Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des Ergänzungskapitals und 
nachrangigen Darlehen von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung 
hält (abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) 

0,00   

56 Entfällt.    

EU-56a  
Betrag der von den Posten der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten in Abzug zu bringenden Posten, der 
die Posten der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Instituts überschreitet (negativer Betrag) 

0,00   

EU-56b Sonstige regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals 0,00   

57 Regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals (T2) insgesamt 0,00   

58 Ergänzungskapital (T2)  1.594,74   

59 Gesamtkapital (TC = T1 + T2) 42.472,49   

60 Gesamtrisikobetrag 265.020,35   

Kapitalquoten und -anforderungen einschließlich Puffer  

61 Harte Kernkapitalquote 15,4244%   

62 Kernkapitalquote 15,4244%   

63 Gesamtkapitalquote 16,0261%   

64 Anforderungen an die harte Kernkapitalquote des Instituts insgesamt 7,0408%   

65 davon: Anforderungen im Hinblick auf den Kapitalerhaltungspuffer  2,5000%   

66 davon: Anforderungen im Hinblick auf den antizyklischen Kapitalpuffer  0,0408%   

67 davon: Anforderungen im Hinblick auf den Systemrisikopuffer     

EU-67a 
davon: Anforderungen im Hinblick auf die von global systemrelevanten Instituten (G-SII) bzw. anderen 
systemrelevanten Institute (O-SII) vorzuhaltenden Puffer 

    

EU-67b 
davon: zusätzliche Eigenmittelanforderungen zur Eindämmung anderer Risiken als des Risikos einer übermäßigen 
Verschuldung 
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68 
Harte Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Risikopositionsbetrags) nach Abzug der zur 
Erfüllung der Mindestkapitalanforderungen erforderlichen Werte 

10,9244%   

Nationale Mindestanforderungen (falls abweichend von Basel III) 

69 Entfällt.     

70 Entfällt.     

71 Entfällt.     

Beträge unter den Schwellenwerten für Abzüge (vor Risikogewichtung)  

72 
Direkte und indirekte Positionen in Eigenmittelinstrumenten oder Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält 
(weniger als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen)  

0,00   

73 
Direkte und indirekte Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der 
Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (unter dem Schwellenwert von 17,65 % und 
abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen)  

0,00   

74 Entfällt.     

75 
Latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren (unter dem Schwellenwert von 17,65 %, 
verringert um den Betrag der verbundenen Steuerschulden, wenn die Bedingungen von Artikel 38 Absatz 3 CRR 
erfüllt sind) 

0,00   

Anwendbare Obergrenzen für die Einbeziehung von Wertberichtigungen in das Ergänzungskapital  

76 
Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf Forderungen, für die der 
Standardansatz gilt (vor Anwendung der Obergrenze) 

    

77 
Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf das Ergänzungskapital im Rahmen des 
Standardansatzes 

    

78 
Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf Forderungen, für die der auf 
internen Beurteilungen basierende Ansatz gilt (vor Anwendung der Obergrenze) 

    

79 
Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf das Ergänzungskapital im Rahmen des auf 
internen Beurteilungen basierenden Ansatzes 
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3.2 Meldebogen EU CC2 – Abstimmung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel mit der in den geprüften Abschlüssen enthaltenen Bilanz 

Format: Flexibel. Die in diesen Zeilen offenzulegenden Angaben müssen der in den geprüften Abschlüssen der Institute enthaltenen Bilanz entsprechen. Das Format der Spalten 
ist unveränderlich, es sei denn, der Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke eines Instituts entspricht seinem aufsichtlichen Konsolidierungskreis; in diesem Fall sind 
die Spalten a und b zusammenzufassen. 

 

a) und b)  c) 

Bilanz in veröffentlichtem Abschluss (entspricht 
dem aufsichtlichem Konsolidierungskreis) 

Verweis 

Zum Ende des Zeitraums   

Aktiva – Aufschlüsselung nach Aktiva-Klassen gemäß der im veröffentlichten Jahresabschluss enthaltenen Bilanz 

1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken und Postgiroämtern 94.425,32   

2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind 22.281,83   

3. Forderungen an Kreditinstitute 9.662,66   

4.  Forderungen an Kunden 425.977,29   

5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 25.018,15   

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 0,00   

7. Beteiligungen 38,45   

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 641,84   

9. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 18,69   

10. Sachanlagen 8.700,65   

11. Anteile an einer herrschenden oder an mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft 0,00   

12. Sonstige Vermögensgegenstände 1.455,64   

13. Gezeichnetes Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist 0,00   

14. Rechnungsabgrenzungsposten 263,27   

15. Aktive latente Steuern 815,51   

xxx Gesamtaktiva 589.299,29   
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Passiva – Aufschlüsselung nach Passiva-Klassen gemäß der im veröffentlichten Jahresabschluss enthaltenen Bilanz 

1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10.482,80   

2 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 504.191,55   

3 Verbriefte Verbindlichkeiten 24.566,00   

4. Sonstige Verbindlichkeiten 1.748,13   

5. Rechnungsabgrenzungsposten 539,32   

6. Rückstellungen 5.202,71   

6.a. Fonds für allgemeine Bankrisiken 4.650,00  

7. Ergänzungskapital gem. Teil 2 Titel 1 Kapitel 4 der VO (EU) Nr. 575/2013 1.144,74   

8. Zusätzliches Kernkapital gem. Teil 2 Titel 1 Kapitel 3 der VO (EU) Nr. 575/2013 0,00   

8.b. Instrumente ohne Stimmrechte gem. § 26a BWG 190,84   

9. Gezeichnetes Kapital 1.293,65   

10. Kapitalrücklagen 6.841,21   

11. Gewinnrücklagen 22.757,42   

12. Haftrücklage gem. § 57 Abs. 5 BWG 5.254,53   

13. Bilanzgewinn 436,38   

xxx Gesamtpassiva 589.299,29   

Aktien  

1   
  

  
  

2   
  

  
  

3   
  

  
  

xxx Gesamtaktienkapital 
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4 Eigenmittelanforderungen und risikogewichtete Positionsbeträge (Art. 438 lit. c 
und d CRR)  

4.1 Tabelle EU OVC – ICAAP-
Informationen 

Institutseigenes Verfahren zur Beurteilung der Angemessenheit 
des internen Kapitals des Instituts und fortlaufende Bewertung der 
Risiken der Bank, von der Bank beabsichtigte Risikominderung 
sowie aktueller und künftiger Kapitalbedarf unter Berücksichtigung 
sonstiger risikomindernder Faktoren. 

Frei formatierbare Textfelder für die Offenlegung qualitativer Angaben 

Rechtsgrundlage  Zeile Freitext 

Artikel 438 
Buchstabe a CRR 

a 
Keine Offenlegungspflicht gem. Art. 433c CRR für nicht börsennotierte andere 
Institute.   

Artikel 438 
Buchstabe c CRR 

b 

Wenn von der relevanten zuständigen Behörde gefordert, das Ergebnis des 
institutseigenen Verfahrens zur Beurteilung der Angemessenheit des internen 
Kapitals des Instituts. 

Die Sicherstellung und Überwachung der ökonomischen Kapitaladäquanz 
(Risikotragfähigkeit) wird durch die Anwendung des 
Risikomanagementprozesses (ICAAP) gewährleistet. Durch die Ausrichtung ist 
gewährleistet, dass eingegangene Risiken durch das verfügbare 
Risikodeckungspotenzial gedeckt sind. Die Darstellung der 
Risikotragfähigkeitsrechnung erfolgt in der DolomitenBank über zwei 
Steuerungskreise:  

• Perspektive des Gone Concern (Liquidationssicht) mit 
Konfidenzintervall von 99,9% 

• Perspektive des Going Concern (Fortführungssicht) mit 
Konfidenzintervall von 95% 
 

Beide Steuerungskreise zielen auf eine ökonomische Darstellung von Risiken 
und Risikodeckungspotenzialen ab. Je nach Perspektive stehen 
unterschiedliche Kapitalbestandteile als Risikodeckungspotenzial zur 
Verfügung. 

Die Risikotragfähigkeitsrechnung ist die Grundlage zur Definition des 
Risikoappetits und ermöglicht den Aufbau eines konsistenten Limitsystems. Die 
eingesetzten Limite werden durch die laufende Risikoüberwachung überprüft, ob 
die Risikosituation jederzeit mit den abgeleiteten Grundsätzen der 
Risikotragfähigkeit bzw. Risikostrategie vereinbar ist.  

 

4.2 Meldebogen EU OV1 – Übersicht über die Gesamtrisikobeträge 

 

Gesamtrisikobetrag (TREA) 
Eigenmittel-

anforderungen 
insgesamt 

a b c 

T T-1 T 

1 Kreditrisiko (ohne Gegenparteiausfallrisiko) 232.864,99 241.509,07 18.629,20 

2 Davon: Standardansatz  232,864,99 241.509,07 18.629,20 

3 Davon: IRB-Basisansatz (F-IRB)        

4 Davon: Slotting-Ansatz       
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EU 4a 
Davon: Beteiligungspositionen nach dem 

einfachen Risikogewichtungsansatz 
      

5 Davon: Fortgeschrittener IRB-Ansatz (A-IRB)        

6 Gegenparteiausfallrisiko – CCR  0,00  0,00 0,00  

7 Davon: Standardansatz        

8 
Davon: Auf einem internen Modell beruhende 

Methode (IMM) 
      

EU 8a Davon: Risikopositionen gegenüber einer CCP       

EU 8b Davon: Anpassung der Kreditbewertung (CVA) 0,00 0,00 0,00 

9 Davon: Sonstiges CCR       

10 Entfällt       

11 Entfällt       

12 Entfällt       

13 Entfällt       

14 Entfällt       

15 Abwicklungsrisiko        

16 
Verbriefungspositionen im Anlagebuch (nach 
Anwendung der Obergrenze) 

      

17 Davon: SEC-IRBA        

18 Davon: SEC-ERBA (einschl. IAA)       

19 Davon: SEC-SA        

EU 19a Davon: 1250 % / Abzug       

20 
Positions-, Währungs- und Warenpositionsrisiken 
(Marktrisiko) 

      

21 Davon: Standardansatz        

22 Davon: IMA        

EU 22a Großkredite       

23 Operationelles Risiko  32.155,37 27.806,71 2.572,43 

EU 23a Davon: Basisindikatoransatz  32.155,37 27.806,71 2.572,43 

EU 23b Davon: Standardansatz        

EU 23c Davon: Fortgeschrittener Messansatz        

24 
Beträge unter den Abzugsschwellenwerten (mit 
einem Risikogewicht von 250 %) 

      

25 Entfällt       

26 Entfällt       

27 Entfällt       

28 Entfällt       

29 Gesamt 265.020,35 269.315,78 21.201,63 
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5 Schlüsselparameter (Art. 447 CRR) 

5.1 Meldebogen EU KM1 – Schlüsselparameter 

   a (2024) b c d e (2023) 

    T T-1  T-2 T-3 T-4 

  Verfügbare Eigenmittel (Beträge) 

1 Hartes Kernkapital (CET1)   40.878        38.817 

2 Kernkapital (T1)   40.878        38.817 

3 Gesamtkapital  42.472         40.411 

  Risikogewichtete Positionsbeträge 

4 Gesamtrisikobetrag  265.020        269.316 

  Kapitalquoten (in % des risikogewichteten Positionsbetrags) 

5 Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%)  15.4244%        14,4131% 

6 Kernkapitalquote (%)  15,4244%        14,4131% 

7 Gesamtkapitalquote (%)  16,0261%        15,0052% 

  
Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen 
Verschuldung (in % des risikogewichteten Positionsbetrags) 

EU 7a 
Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für 
andere Risiken als das Risiko einer 
übermäßigen Verschuldung (%)  

3,3000%       2,1000% 

EU 7b 
     Davon: in Form von CET1 vorzuhalten 
(Prozentpunkte) 

1,8600%       1,1800% 

EU 7c 
     Davon: in Form von T1 vorzuhalten 
(Prozentpunkte) 

2,4750%       1,5800% 

EU 7d SREP-Gesamtkapitalanforderung (%) 11,3000%       10,1000% 

  
Kombinierte Kapitalpuffer- und Gesamtkapitalanforderung (in % des risikogewichteten 
Positionsbetrags) 

8 Kapitalerhaltungspuffer (%)  2,5000%        2,5000% 

EU 8a 
Kapitalerhaltungspuffer aufgrund von 
Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken auf 
Ebene eines Mitgliedstaats (%) 

          

9 
Institutsspezifischer antizyklischer 
Kapitalpuffer (%) 

 0,0408%        0,0272% 

EU 9a Systemrisikopuffer (%)           

10 Puffer für global systemrelevante Institute (%)           

EU 10a 
Puffer für sonstige systemrelevante Institute 
(%) 

          

11 Kombinierte Kapitalpufferanforderung (%)  2,5408%        2,5272% 

EU 11a Gesamtkapitalanforderungen (%)  13,8408%        12,6272% 

12 
Nach Erfüllung der SREP-
Gesamtkapitalanforderung verfügbares CET1 
(%) 

4,1244%        4,3131% 

  Verschuldungsquote 

13 Gesamtrisikopositionsmessgröße 614.556       603.744 

14 Verschuldungsquote (%) 6,65        6,4293%  

  
Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (in % der 
Gesamtrisikopositionsmessgröße) 

EU 14a 
Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das 
Risiko einer übermäßigen Verschuldung (%)  

0,0000%       0,0000% 
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EU 14b 
     Davon: in Form von CET1 vorzuhalten 
(Prozentpunkte) 

0,0000%       0,0000% 

EU 14c SREP-Gesamtverschuldungsquote (%) 3,0000%       3,0000% 

  
Anforderung für den Puffer bei der Verschuldungsquote und die Gesamtverschuldungsquote (in % 
der Gesamtrisikopositionsmessgröße) 

EU 14d Puffer bei der Verschuldungsquote (%) 0,0000%       0,0000% 

EU 14e Gesamtverschuldungsquote (%) 3,0000%       3,0000% 

  Liquiditätsdeckungsquote 

15 
Liquide Aktiva hoher Qualität (HQLA) 
insgesamt (gewichteter Wert – Durchschnitt) 

103.467       85.911 

EU 16a Mittelabflüsse – Gewichteter Gesamtwert  50.752       56.379 

EU 16b Mittelzuflüsse – Gewichteter Gesamtwert  7.101       7.641 

16 
Nettomittelabflüsse insgesamt (angepasster 
Wert) 

43.240       48.263 

17 Liquiditätsdeckungsquote (%) 239,9027%       179,2181% 

 Strukturelle Liquiditätsquote 

18 Verfügbare stabile Refinanzierung, gesamt 509.989       487.004 

19 Erforderliche stabile Refinanzierung, gesamt 363.008       347.334 

20 Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) (%) 140,4898%       140,2119% 
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6 Vergütungspolitik (Art. 450 (1) lit. a, b, c, d CRR)  

6.1 Tabelle EU REMA – Vergütungspolitik 

Hier sind die zentralen Merkmale der Vergütungspolitik des Instituts zu beschreiben. Darüber hinaus ist anzugeben, 
wie diese Politik umgesetzt wird. Darzulegen sind insbesondere die folgenden Merkmale, soweit relevant: 

Qualitative Angaben  

a) 

Informationen über die für die Vergütungsaufsicht verantwortlichen Gremien. Diese umfassen: 

• 

Bezeichnung, Zusammensetzung und Mandat des für die Vergütungsaufsicht verantwortlichen 
Hauptgremiums (Leitungsorgan oder Vergütungsausschuss, falls zutreffend) sowie Zahl der Sitzungen dieses 
Hauptgremiums während des Geschäftsjahres. 

Auf Grund der größenabhängigen Befreiung des § 39c iVm § 5 Abs. 4 BWG hat die DolomitenBank keinen 
Vergütungsausschuss eingerichtet. Unbeschadet der Verantwortlichkeit des Vorstandes ist der Aufsichtsrat 
als Gesamtgremium für die Vergütungspolitik der DolomitenBank verantwortlich. In diesem Zusammenhang 
hat der Aufsichtsrat insb. die Grundsätze der Vergütungspolitik einmal jährlich zu überprüfen und zu 
beschließen sowie die Einhaltung der Vergütungsbestimmungen zu überwachen. Nachdem die 
Vergütungspolitik umfassend überarbeitet wurde und deren Fertigstellung erst Anfang des Jahres 2025 
erfolgte, wurde deren Beschlussfassung auf die erste Sitzung im Geschäftsjahr 2025 verschoben. Zudem ist 
der Aufsichtsrat für die korrekte Umsetzung der Grundsätze der Vergütungspolitik in Bezug auf die Mitglieder 
des Vorstandes verantwortlich. 

• 

Externe Berater, deren Dienste in Anspruch genommen wurden, Stelle, die diesen Beratern ihren Auftrag erteilt 
hat, und Bereiche des Vergütungsrahmens, die dieser Auftrag betrifft. 

Im Geschäftsjahr 2024 wurden im Zusammenhang mit der Vergütungspolitik keine externen Berater in 
Anspruch genommen.   

• 

Eine Beschreibung des Geltungsbereichs der Vergütungspolitik des Instituts (z. B. nach Regionen oder 
Geschäftsbereichen), aus der auch hervorgeht, inwieweit diese für Tochtergesellschaften und 
Zweigniederlassungen in Drittländern gilt. 

Die Vergütungspolitik gilt einheitlich für den gesamten Geschäftsbereich und sämtliche Geschäftsstellen der 
DolomitenBank. Die DolomitenBank unterhält keine Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen in 
Drittländern.  

• 

Eine Beschreibung der Mitarbeiter oder Mitarbeiterkategorien, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen 
Einfluss auf das Risikoprofil des Instituts haben. 

Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil auswirkt, werden als „Identifizierte 
Mitarbeiter“ bezeichnet. Als solche wurden zum Stichtag insb. folgende Gruppen qualifiziert:  

 
1) Geschäftsleiter;  

2) Aufsichtsratsmitglieder;  

3) Mitglieder des höheren Managements (Prokuristen) 

4) Mitarbeiter mit Managementverantwortung (Leiter der unmittelbar der Geschäftsleitung gegenüber 
rechenschaftspflichtig ist)  

a. für die Kontrollaufgaben (Risikomanagement, Compliance, Interne Revision) oder  

b. für wesentliche Geschäftsbereiche des Kreditinstituts bzw.  

c. der Abteilungen Recht, Rechnungswesen, Geldwäsche, Personal, IT;  

d. die Verantwortlichen betreffend Informationssicherheit und Auslagerungen.  

b) 

Angaben zu Gestaltung und Struktur des Vergütungssystems für identifizierte Mitarbeiter. Diese umfassen: 

• 

Einen Überblick über die zentralen Merkmale und Zielsetzungen der Vergütungspolitik sowie Informationen 
über den Entscheidungsprozess, der zur Festlegung der Vergütungspolitik führt, und die Rolle der 
maßgeblichen Interessenträger. 

Die geltenden Grundsätze der Vergütungspolitik sollen Geschlechtsneutralität sicherstellen, sodass die 
Mitarbeiter unabhängig von ihrem Geschlecht für gleiche oder gleichwertige Arbeit die gleiche Vergütung 
erhalten und sollen zudem den Mitarbeitern Anreize für ein umsichtiges Verhalten geben und dafür Sorge 
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tragen, dass bei der Ermittlung der Identifizierten Mitarbeiter, dem Risikoniveau unterschiedlicher Tätigkeiten 
innerhalb der DolomitenBank Rechnung getragen wird. Die DolomitenBank gewährte ausschließlich feste 
Vergütung. Diese spiegelt die einschlägige Berufserfahrung und organisatorische Verantwortung unter 
Berücksichtigung des Bildungsniveaus, des Grades an Seniorität, des Fachwissens und der Kompetenzen 
sowie der Arbeitserfahrung im maßgeblichen Geschäftsfeld wider. Die Kriterien für die Beurteilung der 
Marktkonformität der festen Vergütung werden von der Personalabteilung laufend überprüft. Sie basieren auf 
der Position, der fachlichen und persönlichen Qualifikation, der (einschlägigen) Erfahrung und auch auf 
Ergebnissen interner Vergleiche sowie gegebenenfalls Vergleiche im Rahmen von Gehaltsstudien. 

• 

Informationen über die Kriterien für die Erfolgsmessung und die Ex-ante- und Ex-post-Risikoanpassung. 

Mangels Gewährung von variabler Vergütung unterbleiben Ausführungen dazu.  

• 

Informationen darüber, ob das Leitungsorgan oder der Vergütungsausschuss, falls ein solcher eingerichtet 
wurde, die Vergütungspolitik des Instituts im vorangegangenen Jahr überprüft hat und – falls ja – eine 
Übersicht über alle vorgenommenen Änderungen, über die Gründe für diese Änderungen und über deren 
Auswirkungen auf die Vergütung. 

Das Leitungsorgan hat die Grundsätze der Vergütungspolitik letztmals im Herbst 2023 beschlussmäßig 
genehmigt. Im Jahr 2024 wurde – vor dem Hintergrund der geplanten Einführung einzelner Formen variabler 
Vergütung - mit einer umfassenden Überarbeitung der Vergütungspolitik begonnen. Diese Arbeiten zogen sich 
bis ins erste Quartal 2025 und wurde das neue Strategiedokument umgehend nach dessen Fertigstellung in 
der ersten Aufsichtsratssitzung 2025 beschlossen und genehmigt.   

• 

Informationen darüber, wie das Institut sicherstellt, dass Mitarbeiter in internen Kontrollfunktionen unabhängig 
von den von ihnen kontrollierten Geschäftsbereichen vergütet werden. 

Mangels Gewährung variabler Vergütung ist die Vergütung (auch) dieser Mitarbeiter fest und steht in keinem 
Zusammenhang mit der Zielerreichung der zu überwachenden Geschäftsbereiche, sondern spiegelt diese 
vielmehr die einschlägige Berufserfahrung und organisatorische Verantwortung unter Berücksichtigung des 
Bildungsniveaus, des Grades an Seniorität, des Fachwissens und der Kompetenzen sowie der 
Arbeitserfahrung im maßgeblichen Geschäftsfeld wider.  

• 

Regelungen und Kriterien, nach denen garantierte variable Vergütungen und Abfindungen gewährt werden. 

Mangels Gewährung variabler Vergütung können Ausführungen zu diesbezüglichen Regelungen und Kriterien 
entfallen. Sofern die DolomitenBank im Zusammenhang mit der Beendigung eines Dienstverhältnisses 
(freiwillige) Zahlungen (Abfertigungen) gewährt, werden diese ausschließlich im unmittelbaren zeitlichen und 
kausalen Zusammenhang mit einer sich konkret abzeichnenden Trennung vereinbart. Zudem wird im 
Zusammenhang mit derartigen Vereinbarungen stets auf den jeweiligen Einzelfall und die Geschäftsstrategie, 
die Ziele, Werte und die langfristigen Interessen der DolomitenBank sowie die allenfalls relevanten 
gesetzlichen und kollektivvertraglichen Bestimmungen Bedacht genommen. 

c) 

Beschreibung, in welcher Weise die Vergütungsverfahren aktuellen und künftigen Risiken Rechnung tragen. Dies 
muss einen Überblick über die zentralen Risiken, deren Messung und die Auswirkungen dieser Messungen auf 
die Vergütung einschließen. 

Insbesondere mangels Gewährung einer variablen Vergütung und der objektiven Kriterien für die Höhe der 
gewährten festen Vergütung tragen die Vergütungsverfahren aktuellen und künftigen Risiken Rechnung, zumal 
die Vergütungsbestimmungen insb. nicht zur Übernahme von Risiken, die über das von der DolomitenBank 
tolerierte Maß hinausgehen, ermutigen.  

d) 

Die gemäß Artikel 94 Absatz 1 Buchstabe g CRD festgelegten Werte für das Verhältnis zwischen dem festen und 
dem variablen Vergütungsbestandteil. 

Mangels Gewährung von variabler Vergütung unterbleiben Ausführungen dazu.   

e) 

Beschreibung der Art und Weise, in der das Institut sich bemüht, das Ergebnis während des Zeitraums der 
Ergebnismessung mit der Höhe der Vergütung zu verknüpfen. Dies umfasst: 

• 

Einen Überblick über die wichtigsten Kriterien und Parameter der Ergebnismessung für das Institut, 
Geschäftsbereiche und einzelne Personen. 

Mangels Gewährung von variabler Vergütung unterbleiben Ausführungen dazu.    

• 

Einen Überblick darüber, wie die variable Vergütung einzelner Mitarbeiter mit dem Ergebnis des Instituts und 
dem Ergebnis des betreffenden Mitarbeiters verknüpft ist. 

Mangels Gewährung von variabler Vergütung unterbleiben Ausführungen dazu.   
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• 

Informationen darüber, anhand welcher Kriterien das Verhältnis zwischen den verschiedenen Arten der 
gewährten Instrumente wie Anteilen, gleichwertigen Beteiligungen, Optionen und sonstigen Instrumenten 
bestimmt wird. 

Mangels Gewährung von variabler Vergütung unterbleiben Ausführungen dazu.     

• 

Informationen darüber, welche Maßnahmen das Institut treffen will, wenn bei der Anpassung variabler 
Vergütungsbestandteile die Ergebnisparameter schwach sind, einschließlich der Kriterien, anhand deren das 
Institut „schwache“ Ergebnisparameter bestimmt.  

Mangels Gewährung von variabler Vergütung unterbleiben Ausführungen dazu.   

f) 

Beschreibung der Art und Weise, wie das Institut die Vergütung an das langfristige Ergebnis anzupassen sucht. 
Dies umfasst: 

• 

Einen Überblick über die Regelungen des Instituts zur Zurückbehaltung von Vergütungszahlungen, zur 
Auszahlung in Form von Instrumenten, zu Sperrfristen und zum Bezug variabler Vergütungen einschließlich 
in Fällen, in denen es Unterschiede zwischen Mitarbeitern oder Mitarbeiterkategorien gibt. 

Mangels Gewährung von variabler Vergütung unterbleiben Ausführungen dazu.   

• 

Informationen über die Kriterien des Instituts für Ex-post-Anpassungen (Abschlag während der 
Zurückbehaltung und Rückforderung nach Bezug, sofern nach nationalem Recht zulässig). 

Mangels Gewährung von variabler Vergütung unterbleiben Ausführungen dazu.   

• 

Falls zutreffend, eventuelle Pflicht zur Beteiligung am Gesellschaftskapital für identifizierte Mitarbeiter. 

Mangels Gewährung von variabler Vergütung unterbleiben Ausführungen dazu.   

g) 
Keine Offenlegungspflicht gem. Art. 433c CRR für nicht börsennotierte andere Institute.   

 

h) 

Wenn von dem betreffenden Mitgliedstaat oder der zuständigen Behörde angefordert, die Gesamtvergütung jedes 
Mitglieds des Leitungsorgans oder der Geschäftsleitung. 

Angaben dazu finden sich im Meldebogen EU REM1.  

i) 

Gemäß Artikel 450 Absatz 1 Buchstabe k CRR Angaben dazu, ob für das Institut eine Ausnahme nach Artikel 94 
Absatz 3 CRD gilt. 

• 

Für die Zwecke dieses Buchstabens geben Institute, für die eine derartige Ausnahme gilt, an, ob diese 
aufgrund von Artikel 94 Absatz 3 Buchstabe a oder b CRD gewährt wird. Sie geben ferner an, für welche der 
Vergütungsgrundsätze sie die Ausnahme(n) anwenden, die Zahl der Mitarbeiter, denen die Ausnahme(n) 
gewährt wird (werden), und ihre Gesamtvergütung, aufgeteilt in feste und variable Vergütung. 

Auf die DolomitenBank gelangen sowohl die Ausnahme gem. Art. 94 Abs. 3 lit. a) als auch jene gem. lit. b) 
leg. cit. zur Anwendung. Ausführungen zur Festlegung, für welche Vergütungsvorschriften die Ausnahme(n) 
angewendet werden, wie viele Mitarbeiter in den Genuss dieser Ausnahme(n) kommen und wie hoch deren 
Gesamtvergütung – aufgeschlüsselt nach festen und variablen Bestandteilen – ist, unterbleiben mangels 
Gewährung von variabler Vergütung.   

j) Keine Offenlegungspflicht, mangels Erfüllung des Kriteriums „großes Institut“.  
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6.2 Meldebogen EU REM1 – Für das Geschäftsjahr gewährte Vergütung 

  a b c d 

   

Leitungsorgan – 
Aufsichtsfunktion 

Leitungsorgan – 
Leitungsfunktion  

Sonstige Mitglieder der 
Geschäftsleitung 

Sonstige identifizierte 
Mitarbeiter 

1 

Feste 
Vergütung 

Anzahl der identifizierten Mitarbeiter 10  2 0 22,20 

2 Feste Vergütung insgesamt 59,20 Keine Angabe*  1.862,93 

3 Davon: monetäre Vergütung 59,20 
 

Keine Angabe*  1.862,93 

4 (Gilt nicht in der EU)         

EU-
4 a Davon: Anteile oder gleichwertige Beteiligungen 0  0  0  0  

5 
Davon: an Anteile geknüpfte Instrumente oder 

gleichwertige nicht liquiditätswirksame Instrumente  0  0  0  0  

EU-
5x Davon: andere Instrumente 0  0  0  0  

6 (Gilt nicht in der EU)         

7 Davon: sonstige Positionen 0  0  0  0  

8 (Gilt nicht in der EU)         

9 

Variable 
Vergütung 

Anzahl der identifizierten Mitarbeiter 0  0  0  0  

10 Variable Vergütung insgesamt 0  0  0  0  

11 Davon: monetäre Vergütung 0  0  0  0  

12 Davon: zurückbehalten 0  0  0  0  

EU-
13a Davon: Anteile oder gleichwertige Beteiligungen 0  0  0  0  

EU-
14a Davon: zurückbehalten 0  0  0  0  

EU-
13b 

Davon: an Anteile geknüpfte Instrumente oder 
gleichwertige nicht liquiditätswirksame Instrumente  0  0  0  0  

EU-
14b Davon: zurückbehalten 0  0  0  0  

EU-
14x Davon: andere Instrumente 0  0  0  0  

EU-
14y Davon: zurückbehalten 0  0  0  0  
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15 Davon: sonstige Positionen 0  0  0  0  

16 Davon: zurückbehalten 0  0  0  0  

17 Vergütung insgesamt (2 + 10) 59,20  Keine Angabe*   1.862,93 

* Von der Offenlegung quantitativer Angaben wurde mangels Verpflichtung die Gesamtvergütung jedes Mitglieds des Leitungsorgans offenzulegen, abgesehen. Zudem wird auf eine solche Offenlegung auch unter Anwendung 

des Proportionalitätsprinzips gem. Art. 450 (2) CRR II und unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates abgesehen. 

 

6.3 Meldebogen EU REM2 – Sonderzahlungen an Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des 
Instituts haben (identifizierte Mitarbeiter) 

   a b c d 

   

Leitungsorgan - 
Aufsichtsfunktion 

Leitungsorgan - 
Leitungsfunktion  

Sonstige Mitglieder der 
Geschäftsleitung 

Sonstige identifizierte 
Mitarbeiter 

  Garantierte variable Vergütung – Gesamtbetrag  

1 
Gewährte garantierte variable Vergütung - Zahl der identifizierten 
Mitarbeiter 0 0 0 0 

2 Gewährte garantierte variable Vergütung - Gesamtbetrag 0 0 0 0 

3 

Davon: während des Geschäftsjahres ausgezahlte garantierte 
variable Vergütung, die nicht auf die Obergrenze für Bonuszahlungen 
angerechnet wird 0 0 0 0 

  Die in früheren Zeiträumen gewährten Abfindungen, die während des Geschäftsjahres ausgezahlt wurden 

4 
In früheren Perioden gewährte, während des Geschäftsjahres gezahlte 
Abfindungen – Anzahl der identifizierten Mitarbeiter 0 0 0 0 

5 
In früheren Perioden gewährte, während des Geschäftsjahres gezahlte 
Abfindungen - Gesamtbetrag 0 0 0 0 

  Während des Geschäftsjahres gewährte Abfindungen 

6 
Während des Geschäftsjahres gewährte Abfindungen - Anzahl der 
identifizierten Mitarbeiter 0 0 0 0 

7 Während des Geschäftsjahres gewährte Abfindungen - Gesamtbetrag 0 0 0 0 

8 Davon: während des Geschäftsjahres gezahlt  0 0 0 0 

9 Davon: zurückbehalten 0 0 0 0 

10 
Davon: während des Geschäftsjahres gezahlte Abfindungen, die 

nicht auf die Obergrenze für Bonuszahlungen angerechnet werden 0 0 0 0 

11 
Davon: höchste Abfindung, die einer einzigen Person gewährt 

wurde 0 0 0 0 
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6.4 Meldebogen EU REM3 – Zurückbehaltene Vergütung 

Von der Offenlegung des Meldebogen EU-REM3 wird mangels Vorliegens von zurückbehaltener bzw. einbehaltener Vergütung abgesehen. 

 

6.5 Meldebogen EU REM4 – Vergütungen von 1 Mio. EUR oder mehr pro Jahr 

Von der Offenlegung des Meldebogens EU-REM4 wird abgesehen, da im Geschäftsjahr 2024 keinem Mitarbeiter der DolomitenBank eine Vergütung gewährt wurde, die den 

Betrag von 1 Mio. EUR oder mehr erreicht hat. 

 

6.6 Meldebogen EU REM5 – Angaben zur Vergütung der Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil 
des Instituts haben (identifizierte Mitarbeiter) 

  a  b c d e f g h i j 

 
 Vergütung Leitungsorgan Geschäftsfelder   

  

Leitungsorgan – 
Aufsichtsfunktion 

Leitungsorgan – 
Leitungsfunktion 

Gesamtsumme 
Leitungsorgan 

Investment 
Banking 

Retail Banking 
Vermögens-
verwaltung 

Unternehmens
-funktionen 

Unabhängige interne 
Kontrollfunktionen 

Alle 
Sonstigen 

Gesamtsumme  

1 
Gesamtanzahl der 
identifizierten Mitarbeiter          34,2 

2 
Davon: Mitglieder des 

Leitungsorgans 10  2 12        

3 
Davon: sonstige 

Mitglieder der 
Geschäftsleitung     0 0 0 0 0 0  

4 
Davon: sonstige 

identifizierte Mitarbeiter    0  8 1 10,50 2,7 0  

5 
Gesamtvergütung der 
identifizierten Mitarbeiter 59,20 Keine Angabe* Keine Angabe* 0  670,35 86,24 857,32 249,02 0   

6 
Davon: variable 

Vergütung  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

7 
Davon: feste Vergütung  59,20 Keine Angabe* Keine Angabe* 0  670,35 86,24 857,32 249,02 0   
 
*Von der Offenlegung quantitativer Angaben wurde mangels Verpflichtung die Gesamtvergütung jedes Mitglieds des Leitungsorgans offenzulegen, abgesehen. Zudem wird auf eine solche Offenlegung auch unter Anwendung 
des Proportionalitätsprinzips gem. Art. 450 (2) CRR II und unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates abgesehen. 
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7 Offenlegung von notleidenden und gestundeten Risikopositionen (EBA/GL/2018/10) 

Gemäß den Leitlinien über die Offenlegung von notleidenden und gestundeten Risikopositionen (EBA/GL/2018/10) werden folgende Tabellen gemäß Vorlage offengelegt 

(Beträge jeweils in EUR): 

7.1 Vorlage 1: Kreditqualität gestundeter Risikopositionen 
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7.2 Vorlage 3: Kreditqualität von nicht notleidenden und notleidenden Risikopositionen nach Verzugstagen 
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7.3 Vorlage 4: Nicht notleidende und notleidende Risikopositionen und damit verbundene Rückstellungen 
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7.4 Vorlage 9: Sicherheiten, die mittels Inbesitznahme und Verwertung erhalten wurden 

 

 

 


